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AllgemeIner HInweIs zu 
gs-zeIcHen

Das GS-Zeichen ist 
ein gesetzlich gere-
geltes Gütesiegel für 
„Geprüfte Sicherheit“. 
Dem Kunden wird 
damit angezeigt, dass 
das Produkt freiwillig 
einem Produkt- und 
Sicherheitstest durch 

eine staatlich anerkannte Prüfstelle unterzogen wor-
den ist. Seine Rechtsgrundlage ist im Abschnitt 5 des 
Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) geregelt und 
beschränkt sich auf die Anbringung an verwendungs-
fertige Produkte.

Voraussetzung für die Verwendung ist, dass eine GS-
Stelle das GS-Zeichen einem Hersteller oder seinem 
Bevollmächtigten zuerkannt hat. Durch das GS-Zei-
chen wird angezeigt, dass bei der bestimmungsgemä-
ßen oder vorhersehbaren Verwendung des gekenn-
zeichneten Produktes die Sicherheit und Gesundheit 
des Verwenders nicht gefährdet sind.

Auskünfte
Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz

Abteilung 2/Referat 23 
Kaiser-Friedrich-Str. 7 
55116 Mainz

Tel.: 06131 6033-0  Fax.: 06131 674920 
E-Mail: gus@lfu.rlp.de



stIcHsägen

Allgemeines

Stichsägen unterliegen dem Produktsicherheitsgesetz. 
Um eine sichere handgeführte Stichsäge zum Schnei-
den von Holz, Metall oder Kunststoffen zu erwerben, 
sollten Sie vor allem beim Kauf auf folgende Punkte 
achten:

■■ Verarbeitung
Eine Stichsäge darf keine scharfen Ecken und Kanten 
oder Grate aufweisen, an denen man sich verletzen 
kann (ausgenommen Sägeblatt).

■■ Netzanschluss
Eine Netzanschlussleitung muss eine Mindestlänge 
von 1,80 m aufweisen und dessen Stecker muss in der 
Form angebracht sein, wie es in dem Land üblich ist, in 
welchem das Produkt verkauft wird.

■■ Schutzeinrichtung
Stichsägen müssen ober-
halb der Anschlagplatte 
eine Schutzeinrichtung 
aufweisen, um ein unbe-
absichtigtes Berühren des 
Sägeblattes während des 
Benutzens zu verhindern. 
Bitte achten Sie auch dar-
auf, dass die Schutzeinrich-
tung die Sicht auf die Stelle, 
an der das Sägeblatt am 
Werkstück anliegt, nicht 
verhindert.

■■ Betriebsanleitung/Sicherheitshinweise
Achten Sie darauf, dass einer Stich-
säge eine Gebrauchsanleitung 
und Sicherheitshinweise (all-
gemeine Sicherheitshinweise 
sowie spezielle Sicherheitshin-
weise für Stichsägen) beigefügt 
sind.

■■ Kohlebürsten
Kohlebürsten dürfen nicht ohne Zuhilfenahme eines 
Werkzeuges zugänglich sein.

■■ Belüftungsöffnungen
Belüftungsöffnungen in Motorgehäusen dürfen den 
Eintritt die Sicherheit beeinträchtigender Fremdkörper 
nicht ermöglichen. Die Öffnungen müssen daher klei-
ner als 6 mm sein.

VOR DER BENUTZUNG VON STICHSÄGEN

Allgemeines

Bevor Sie eine Stichsäge in Gebrauch nehmen lesen 
und beachten Sie bitte die beigefügte Bedienungsanlei-
tung sowie die dazugehörigen Sicherheitsanweisungen! 
Diese sind dem Gerät beigefügt.

Um die Sicherheit beim Gebrauch von Stichsägen 
zu gewährleisten sollten Sie vor allem auf folgende 
Sicher heitshinweise achten:

■■ Persönliche Schutzausrüstung 
Tragen Sie beim Gebrauch stets eine 
Schutzbrille, Gehörschutz und rutschfeste 
Sicherheitsschuhe.

Tragen Sie auch eine Staubmaske falls Sie 
keine Absaugungeinrichtung an die Stichsäge 
während des Betriebs anschließen können.
Saugeinrichtung nicht beim Sägen von  
Metallen verwenden.

■■ Kleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder 
Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung 
fern von sich bewegenden Teilen.

■■ Funktion
Prüfen Sie die Funktionen der Stichsäge vor 
jeder Anwendung und prüfen Sie die Netz-
leitung auf eventuelle Schäden.

Vorhandene Schäden an dem Gerät nur durch qualifi-
ziertes Personal reparieren lassen.

■■ Abstand halten
Kinder und andere Personen sind während des Ein-
satzes von Stichsägen vom Arbeitsplatz fern zu halten.

Belüftungsöffnungen

Möglichkeit einer 
Schutzeinrichtung


